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Beschlüsse der Verbandsversammlung vom 04.12.2019   
 
Am 04.12.2019 führte die Verbandsversammlung ihre 60. Sitzung durch.  
 
Die Verbandsversammlung  
 
stellte den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018 des Trink- und Abwasserverbandes 
Oderbruch-Barnim in der durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak & Partner, 
Potsdam, geprüften Fassung fest. 
(Beschlussvorlage 02/2019; Beschluss 02/2019) 
 
erteilte dem Verbandsvorsteher Ralf Lehmann die uneingeschränkte Entlastung für das Wirt-
schaftsjahr 2018. 
(Beschlussvorlage 03/2019; Beschluss 03/2019) 
 
beschloss, das Jahresergebnis des Trink- und Abwasserverbandes Oderbruch-Barnim mit 
einem Jahresverlust in Höhe von 50.116,18 EURO auf neue Rechnung vorzutragen. 
(Beschlussvorlage 04/2019; Beschluss 04/2019) 
 
beschloss den Wirtschaftsplan 2020 des Trink- und Abwasserverbandes Oderbruch-Barnim 
in der vorgelegten Form. 
(Beschlussvorlage 05/2019; Beschluss 05/2019 
 
beschloss die Geschäftsordnung des Trink- und Abwasserverbandes Oderbruch-Barnim. 
Als wesentliche Änderung zur bisherigen Geschäftsordnung des Trink- und Abwasserverbandes Oderbruch-
Barnim ist hier die Einführung einer Einwohnerfragestunde zu Beginn des öffentlichen Teils einer Verbandsver-
sammlung zu nennen. 
(Beschlussvorlage 06/2019; Beschluss 06/2019 
 
beschloss die 4. Änderungssatzung zur Satzung über den Anschluss an die öffentliche Was-
serversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser im Versorgungsge-
biet des Trink- und Abwasserverbandes Oderbruch-Barnim –Wasserversorgungssatzung- 
(Beschlussvorlage 07/2019; Beschluss 07/2019 
 
beschloss die 8. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Schmutz-
wasserableitung und –behandlung des Trink- und Abwasserverbandes Oderbruch-Barnim 
-Gebührensatzung-. 
(Beschlussvorlage 08/2019; Beschluss 08/2019 
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Bekanntmachung des Beschlusses über die Feststellun g des geprüften  
Jahresabschlusses 2018  
 
Bekanntmachungsanordnung  
 
Hiermit ordne ich die Bekanntmachung des Beschlusses über die Feststellung des geprüften 
Jahresabschlusses 2018 des Trink- und Abwasserverbandes Oderbruch-Barnim (TAVOB) 
an. Jeder kann Einsicht in den Jahresabschluss 2018 und den Prüfungsvermerk nehmen. 
Diese liegen im  
 
Verwaltungsgebäude des Trink- und Abwasserverbandes Oderbruch-Barnim, 
Frankfurter Str. Ausbau 14 
16259 Bad Freienwalde (Oder)  
 
vom 27.01.2020 – 07.02.2020 
 
zu den allgemeinen Sprechzeiten  
Montag: 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag: 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Donnerstag: 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
 
zur Einsichtnahme aus. 
 
Bad Freienwalde (Oder), den 04.12.2019 
 
 
Ralf Lehmann 
Verbandsvorsteher 
 
 
 
 
 
Beschluss Nr. DS 02/2019 zur Feststellung des geprü ften Jahresabschlusses 
2018: 
 
Die Verbandsversammlung beschloss den Jahresabschluss 2018.  
 
1. Die Verbandsversammlung nimmt den Prüfbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Göken, Pollak & Partner über die Prüfung des Jahresabschlusses des Trink- und Abwasser-
verbandes Oderbruch-Barnim (TAVOB) zum 31. Dezember 2018 zur Kenntnis. 
 
2. Die Verbandsversammlung beschließt den geprüften und vom Verbandsvorsteher festge-
stellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 des Trink- und Abwasserverbandes 
Oderbruch-Barnim (TAVOB) mit seinen Anlagen. Der Jahresabschluss weist in der Gewinn- 
und Verlustrechnung einen Jahresverlust in Höhe von 50.116,18 EURO aus. 
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Bekanntmachung des Beschlusses über die Entlastung des Verbandsvorste-
hers für das Wirtschaftsjahr 2018 
 
Bekanntmachungsanordnung  
 
Hiermit ordne ich die Bekanntmachung des Beschlusses über die Entlastung des Verbands-
vorstehers für das Wirtschaftsjahr 2018 des Trink- und Abwasserverbandes Oderbruch-
Barnim (TAVOB) an. 
 
Bad Freienwalde (Oder), den 04.12.2019 
 
 
Ralf Lehmann 
Verbandsvorsteher 
 
 
 
 
Beschluss Nr. DS 03/2019 zur Entlastung des Verband svorstehers für das Wirt-
schaftsjahr 2018 
 
Die Verbandsversammlung erteilt dem Verbandsvorsteher entsprechend der im Schlussbe-
richt der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak & Partner ausgesprochenen Emp-
fehlung für das Wirtschaftsjahr 2018 uneingeschränkte Entlastung. 
 
 
 
 
Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes 2020 des Trink - und Abwasserver-
bandes Oderbruch-Barnim (TAVOB) 
 
Bekanntmachungsanordnung  
 
Hiermit ordne ich die Bekanntmachung des Wirtschaftsplans 2020 des Trink- und Abwasser-
verbandes Oderbruch-Barnim (TAVOB) an. Jeder kann Einsicht in den Wirtschaftsplan 2020 
und seine Anlagen nehmen. Die Einsichtnahme kann zu den allgemeinen Sprechzeiten im  
 
Verwaltungsgebäude des Trink- und Abwasserverbandes Oderbruch-Barnim, 
Frankfurter Str. Ausbau 14 
16259 Bad Freienwalde (Oder)  
 
Montag: 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag: 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Donnerstag: 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
erfolgen. 
 
Bad Freienwalde (Oder), den 04.12.2019  
 
 
Ralf Lehmann 
Verbandsvorsteher 
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Beschluss-Nr. DS 05/2019 zum  Wirtschaftsplan 2020 des Trink- und Abwasser-
verbandes Oderbruch-Barnim in der vorgelegten Form.  
 
Die Verbandsversammlung beschloss den Wirtschaftsplan 2020 des Trink- und Abwasser-
verbandes Oderbruch-Barnim in der vorgelegten Form. 
 
  1. Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2019 

  2. Erfolgsplan   
  3. Finanzplan  
  Anlage 1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 
  Anlage 2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 
  Anlage 3 Stellenübersicht 
  Anlage 4 Geplante Investitionsmaßnahmen 2018 - 2022  
  Anlage 5 Darlehensübersicht  

 
Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nummer 1 EigV für da s Wirtschaftsjahr 2020 
 
Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Verbands-
versammlung durch Beschluss 05/2019 vom 04.12.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirt-
schaftsjahr 2020 festgestellt: 
 
1. Es betragen 
 
 

1.1. im Erfolgsplan 

die Erträge 6.850 T€ 

die Aufwendungen - 6.850 T€ 

der Jahresgewinn          0 T€ 

der Jahresverlust          0 T€ 

 

1.2. im Finanzplan 

Mittelfluss/Mittelabfluss aus 
laufender Geschäftstätigkeit  

1.597 T€ 

Mittelfluss/Mittelabfluss aus  
der Investitionstätigkeit  

- 2.030 T€ 

Mittelfluss/Mittelabfluss aus  
der Finanzierungstätigkeit 

   - 315 T€ 

   
 
2. Es werden festgesetzt 
 
 2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf  0 T€ 
 
 2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- 
  ermächtigungen auf      0 T€ 
 
 2.3. die Verbandsumlage    0 T€ 
 
Bad Freienwalde (Oder), den 04.12.2019  
 
Ralf Lehmann    
Verbandsvorsteher  
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Bekanntmachung der Änderung der Geschäftsordnung de s Trink- und Abwas-
serverbandes Oderbruch-Barnim in Form einer Neufass ung 
 
Bekanntmachungsanordnung  
 
Die öffentliche Bekanntmachung der Geschäftsordnung des TAVOB vom 04.12.2019 wird 
hiermit angeordnet. Für den Fall, dass diese Geschäftsordnung unter Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften, die in der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg enthal-
ten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustande gekommen ist, so ist 
diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der öf-
fentlichen Bekanntmachung der Satzung gegenüber dem Zweckverband unter der Bezeich-
nung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die den Mangel ergibt, geltend gemacht 
worden ist. 
 
Bad Freienwalde (Oder), den 04.12.2019 
 
 
Ralf Lehmann 
Verbandsvorsteher 
 
 
Änderung der Geschäftsordnung des Trink- und Abwass erverbandes 
Oderbruch-Barnim in Form einer Neufassung 
 
Die Verbandsversammlung des Trinkwasser- und Abwasserverbandes Oderbruch-
Barnim hat auf ihrer Sitzung am 04.12.2019 die folgende Geschäftsordnung für die Ver-
bandsversammlung und den Verbandsvorstand beschlossen: 
 
 
 
 
 

G E S C H Ä F T S O R D N U N G 
für die Verbandsversammlung und den Verbandsvorstan d des Trink- und Abwasserverbandes 

Oderbruch-Barnim 
 

Die Verbandsversammlung des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes (TAVOB) in 
ihrer Sitzung am 04.12.2019 die folgende Geschäftsordnung beschlossen: 
 
 

§ 1 Allgemeines 
 
Diese Geschäftsordnung regelt die Rechtsverhältnisse der Organe des Verbandes unterei-
nander. 
 
 

§ 2 Einberufung der Verbandsversammlung 
 

1. Die Verbandsversammlung wird vom Vorsitzenden der Verbandsversammlung, nach-
folgend Vorsitzender genannt, gemäß den Bestimmungen des § 7 der Verbandssat-
zung des TAVOB mindestens zweimal im Jahr einberufen und durchgeführt. 
 

2. Die Einladung muss Datum, Zeit und Ort der Sitzung sowie die vorläufige Tagesord-
nung, getrennt nach öffentlicher und nichtöffentlicher Sitzung, enthalten. Der Einla-
dung sollen die Beratungsunterlagen beigefügt werden. In begründeten Ausnahme-
fällen können Unterlagen noch zu Sitzungsbeginn zur Beratung und Beschlussfas-
sung darüber vorgelegt werden. 
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3. Die Ladungsfrist für die Einberufung der Verbandsversammlung beträgt 2 Wochen. 
Dabei werden der Absende- und Sitzungstag nicht berücksichtigt. In dringenden Fäl-
len kann die Ladefrist auf 3 Kalendertage verkürzt werden. Bei dieser Frist sind Ab-
sendetag und Sitzungstag eingeschlossen. 
 

4. Datum, Zeit und Ort sowie die vorläufige Tagesordnung der Verbandsversammlung 
werden gemäß § 15 Absatz 6 der Verbandssatzung bekannt gemacht. 
 

5. Die Verbandsversammlung ist unverzüglich einzuberufen, wenn es mindestens ein 
Fünftel der satzungsmäßigen Stimmenzahl der Verbandsmitglieder oder der Ver-
bandsvorsteher unter Angabe des Beratungsgegenstandes beantragt. 
 

6. Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung 
die anwesenden Vertreter der Verbandsmitglieder mehr als die Hälfte der satzungs-
mäßigen Stimmen erreichen. Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfä-
higkeit innerhalb von vier Wochen zum zweiten Mal ordnungsgemäß zur Verhandlung 
über denselben Gegenstand einberufen, ist sie ohne Rücksicht auf die in der Sitzung 
vertretene Stimmenzahl beschlussfähig; auf diese Folge ist in der zweiten Einladung 
ausdrücklich hinzuweisen. 
 

7. Sehen Gesetz oder Verbandssatzung Einstimmigkeit bei der Beschlussfassung vor, 
zählen Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bei der Berechnung nicht mit. 
 

8. Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind öffentlich, soweit nicht das öffentliche 
Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner den Ausschluss der Öffentlichkeit erfor-
dern. 
 

9. Eine Verletzung von Form und Frist der Einberufung gilt gegenüber einem Mitglied 
der Verbandsversammlung oder dessen Vertreter als geheilt, wenn dieser zur Sit-
zung erscheint. 
 
 

§ 3 Teilnahme an den Sitzungen 
 

1. Die Vertreter der Verbandsmitglieder, die Mitglieder des Vorstandes, der Verbands-
vorsteher und sein Stellvertreter sind verpflichtet, an den Sitzungen der jeweiligen 
Organe teilzunehmen. 
 

2. Die Mitglieder der Verbandsversammlung, die verhindert sind, an einer Sitzung teil-
zunehmen, zeigen dies dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung rechtzeitig an. 
Entsprechendes gilt für Mitglieder der Verbandsversammlung, die erst später an der 
Sitzung teilnehmen oder diese vorzeitig verlassen wollen. Das verhinderte Mitglied 
der Verbandsversammlung hat seinen namentlich benannten Vertreter oder seinen 
gesetzlichen Vertreter mit der Teilnahme an der Sitzung zu beauftragen. 
 

3. Mitglieder der Verbandsversammlung, die annehmen müssen, von der beratenden 
oder entscheidenden Mitwirkung bei Angelegenheiten i.S.d. § 28 Absatz 1 oder Ab-
satz 2 der GO ausgeschlossen zu sein, haben den Ausschließungsgrund unaufgefor-
dert dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung anzuzeigen und den Sitzungs-
raum vor Beginn der Verhandlung zu verlassen. Bei öffentlicher Sitzung können sie 
sich in dem für die Öffentlichkeit bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten. Im 
Zweifelsfall entscheidet die Verbandsversammlung, ob die Voraussetzungen bei Mit-
gliedern der Verbandsversammlung gemäß § 28 Absatz 1oder Absatz 2 der GO vor-
liegen. 
 

4. Die Vertreter oder deren Stellvertreter bestätigen ihre Teilnahme an der Verbands-
versammlung durch ihre persönliche Eintragung in der ausliegenden Anwesenheits-
liste. 
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5. Zu den öffentlichen Sitzungen der Verbandsversammlung hat jedermann nach Maß-
gabe des für Zuhörer verfügbaren Raumes Zutritt. 
 
 

§ 4 Tagesordnung 
 

1. Der Vorsitzende der Verbandsversammlung stellt in Abstimmung mit dem Verbands-
vorsteher und dem Geschäftsführer Tagesordnung und Reihenfolge für die Ver-
bandsversammlungen auf. Die Behandlung von Angelegenheiten in der Verbands-
versammlung kann von jedem Verbandsmitglied schriftlich beantragt werden. Der An-
trag ist zu begründen und muss 20 Tage vor der Sitzung beim Verbandsvorsitzenden 
vorliegen. 
 

2. Die Tagesordnung kann in der Sitzung durch Beschluss erweitert werden, wenn es 
sich um eine Angelegenheit handelt, die keinen Aufschub duldet. Dazu bedarf es ei-
nes Dringlichkeitsantrages. Die Dringlichkeit ist zu begründen. Auf Verlangen des 
Verbandsvorstehers ist jederzeit ein Beratungsgegenstand auf die Tagesordnung zu 
setzen. Tagesordnungspunkte die nach Absatz 1 Satz 2 in die Tagesordnung aufge-
nommen wurden, dürfen nur mit Zustimmung der Vorschlagenden abgesetzt werden. 
 

3. Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden entsprechend der Beschlussfassung 
der Reihe nach behandelt. Die Versammlung kann mit einfacher Mehrheit der anwe-
senden Stimmen beschließen, dass die Reihenfolge geändert, verwandte Punkte 
verbunden und Punkte von der Tagesordnung abgesetzt werden. 
 
 

§ 5 Erklärungen 
 

1. Die Mitglieder der Verbandsversammlung, der Verbandsvorsteher, sein Stellvertreter 
und der Geschäftsführer können sachliche und persönliche Erklärungen abgeben. 
Die Redezeit hierfür darf 3 Minuten nicht überschreiten. 
 

2. Zu einer sachlichen Erklärung, die nicht im Zusammenhang mit der Aussprache in 
der laufenden Sitzung steht, kann der Vorsitzende das Wort erteilen. Das Thema der 
Erklärung ist ihm vorher schriftlich mitzuteilen. 
 

3. Persönliche Erklärungen sind erst nach der Abstimmung oder Vertagung des Gegen-
standes, mit dem sie im Zusammenhang stehen, zulässig. Der Redner darf nicht zur 
Sache sprechen, sondern nur zu Ausführungen, die seine Person betreffen oder 
missverstandene eigene Ausführungen richtigstellen. Eine Aussprache hierüber ist 
nicht zulässig. 

 
 

§ 6 Anfragen 
 

1. Die Mitglieder der Verbandsversammlung können Anfragen an den Verbandsvorste-
her und den Geschäftsführer stellen. Sie werden mindestens 48 Stunden vor der Sit-
zung schriftlich eingereicht und müssen sich auf Angelegenheiten des Verbandes be-
ziehen. Kann für das Einreichen der Anfrage die Frist vor der Sitzung nicht eingehal-
ten werden, so entscheidet der Vorsitzende im Einvernehmen mit dem Verbandsvor-
steher über die Behandlung in der Sitzung. 
 

2. Können die Anfragen durch den Verbandsvorsteher oder den Geschäftsführer nicht 
beantwortet werden, so werden sie innerhalb von 4 Wochen durch den Verbandsvor-
steher oder den Geschäftsführer schriftlich beantwortet. 
 

3. Die Gesamtdauer für Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung bzw. deren 
Beantwortung darf 30 Minuten nicht übersteigen. 
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§ 7 Einwohnerfragestunde 
 

1. Zu Beginn einer öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung findet eine Einwoh-
nerfragestunde statt. 
 

2. Die Dauer der Fragestunde ist auf 30 Minuten begrenzt. Die Redezeit des Einzelnen 
soll 5 Minuten nicht überschreiten. Eine Verlängerung ist durch Beschluss der Ver-
bandsversammlung möglich. 
 

3. Anfragen müssen kurz und sachlich sein. Fragen zu laufenden Verfahren und zu Ta-
gesordnungspunkten, die in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden, sind nicht zu-
lässig. 
 

4. Anfragen, die nicht sofort beantwortet werden können sowie Anfragen, die aufgrund 
der Zeitbegrenzung nicht behandelt werden, sollen schriftlich beantwortet werden. 
Eine Verweisung auf die Akteneinsichtsrechte ist zulässig. 
 
 

§ 8 Vorsitz der Verbandsversammlung 
 

1. Den Vorsitz in der Verbandsversammlung führt der Vorsitzende der Verbandsver-
sammlung, bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter. 
 

2. Der Versammlungsvorsitzende sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung nach den 
Bestimmungen dieser Geschäftsordnung und übt das Hausrecht aus. 
 
 

§ 9 Verbandsvorstand 
 

1. Der Verbandsvorstand ist zuständig für die Aufgaben nach § 9 der Verbandssatzung. 
 

2. Zu den Sitzungen des Verbandsvorstandes ist unter Einhaltung einer Frist von einer 
Woche einzuladen. In dringenden Fällen kann die Ladungsfrist verkürzt werden. 
 

3. Die Sitzungen des Verbandsvorstandes sind nicht öffentlich, ansonsten gelten die 
Bestimmungen über die Verbandsversammlung entsprechend. 
 
 

§ 10 Geschäftsführer 
 

Der Geschäftsführer ist zuständig für die Aufgaben gemäß Dienstanweisung VV/01/2019 in 
der jeweils gültigen Fassung.  
 
 

§ 11 Geschäftsgang 
 
Verbandsversammlung und Verbandsvorsteher sorgen für den ordnungsgemäßen Gang der 
Geschäfte, insbesondere für den Vollzug der gesetzlichen Vorschriften und die Durchführung 
der aufsichtsbehördlichen Anordnungen. 
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§ 12 Sitzungsverlauf 
 

1. Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Versammlung. Er ist berechtigt einen 
Antrag zur Sache zu stellen oder sich an der sachlichen Beratung zu beteiligen. Für 
diese Zeit gibt er den Vorsitz an seinen Stellvertreter ab. 

2. Die Versammlung nimmt in der Regel folgenden Verlauf: 
1) Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden 
2) Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwesenheit sowie 

Mitteilung über Entschuldigungen durch den Vorsitzenden 
3) Bekanntgabe der Stimmenanzahl der anwesenden Verbandsmitglieder 
4) Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung durch den Vorsit-

zenden 
5) Diskussion und Beschlussfassung über die Tagesordnungspunkte 
6) Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sit-

zung 
7) Einwohnerfragestunde 
8) Anfragen 
9) Informationen des Verbandsvorstehers 
10) Informationen des Geschäftsführers 
11) Abwicklung der Tagesordnungspunkte im öffentlichen Teil der Sitzung 
12) Genehmigung der Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der letzten 

Sitzung 
13) Abwicklung der Tagesordnungspunkte im nichtöffentlichen Teil der Sitzung 
14) Schließung der Sitzung durch den Vorsitzenden 

 
3. Der Vorsitzende der Versammlung erteilt den Mitgliedsvertretern der Versammlung, 

dem Verbandsvorsteher, seinem Stellvertreter oder anderen Personen das Wort in 
der Reihenfolge der Wortmeldungen. Durch Beschluss der Verbandsversammlung 
können Sachverständige gehört werden. Dem Verbandsvorsteher, seinem Stellver-
treter und dem Geschäftsführer ist auf Verlangen das Wort außerhalb der Reihenfol-
ge zu erteilen. Der Vorsitzende kann für einzelne Tagesordnungspunkte eine Be-
grenzung der Redezeit und/oder Zahl der Redner festlegen. Er selbst kann jederzeit 
das Wort ergreifen. 
 

4. Mitglieder der Verbandsversammlung, die zur Geschäftsordnung sprechen wollen, 
müssen sofort nach Beendigung des Beitrages des laufenden Redners das Wort er-
halten. Dies betrifft auch Anträge zur Geschäftsordnung sowie deren Begründung. 
Nach Eröffnung der Abstimmung darf das Wort einschließlich zur Geschäftsordnung 
nicht mehr erteilt werden. 
 

5. Der Vorsitzende der Versammlung wiederholt vor jeder Abstimmung den Antrag, über 
den abgestimmt werden soll. In der Niederschrift ist der Antragsinhalt festzuhalten. 
 

6. Jeder stimmberechtigte Mitgliedsvertreter sowie der Verbandsvorsteher können einen 
Antrag auf Nichtöffentlichkeit der Sitzung stellen. Der Antrag muss noch in der öffent-
lichen Sitzung begründet werden und ist in der nicht öffentlichen Sitzung zu beraten 
und zu entscheiden. 
 

7. Die Aussprache ist beendet, wenn sich niemand mehr zu Wort meldet, die Rednerlis-
te erschöpft ist oder einem Antrag auf Schluss der Aussprache stattgegeben wurde. 
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§ 13 Antrag zur Geschäftsordnung 
 

1. Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit zur Abstimmung gestellt werden. 
Wird dem Antrag zur Geschäftsordnung formal widersprochen, so ist vor der Abstim-
mung ein Redner für und ein Redner gegen den Antrag zu hören.  
 

2. Insbesondere können folgende Anträge zur Geschäftsordnung - bei mehreren gleich-
zeitigen Anträgen in der genannten Reihenfolge - zur Abstimmung gebracht werden:  

1) Antrag auf Unterbrechung, Vertagung und Aufhebung der Sitzung;  
2) Antrag auf Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit;  
3) Antrag auf Übergang zur Tagesordnung;  
4) Antrag auf Übergang zum nächsten Punkt der Tagesordnung;  
5) Antrag auf Schluss der Aussprache;  
6) Antrag auf Schluss der Wortmeldungen;  
7) Antrag auf Vertagung eines Tagesordnungspunktes;  
8) Antrag auf Verweisung oder Zurückweisung an einen beratenden Ausschuss 

oder ein anderes Verbandsorgan;  
9) Antrag auf Begrenzung der Redezeit; 
10) Antrag auf Anhörung nach § 11 Absatz 3 Satz 2; 
11) Feststellen der Voraussetzungen für Ausschließungsgründe nach § 28 GO. 
12) Antrag auf namentliche oder geheime Abstimmung 

 
3. Ausführungen zur Geschäftsordnung dürfen nicht länger als drei Minuten dauern und 

sich nur auf die geschäftsmäßige Behandlung des Verhandlungsgegenstandes, nicht 
jedoch auf die Sache selbst, beziehen. 
 
 

§ 14 Anträge 
 

1. Jedes Mitglied der Verbandsversammlung, der Verbandsvorsteher und sein Stellver-
treter können bis zum Schluss der Beratung zum Tagesordnungspunkt Änderungs- 
und Zusatzanträge stellen. Sie sind dem Vorsitzenden schriftlich zu übergeben, von 
diesem zu verlesen und in der Niederschrift festzuhalten. Um dem Antragsteller dies 
zeitlich zu ermöglichen, kann der Vorsitzende die Sitzung unterbrechen. Bei Eintritt in 
die Beratung über die zu ändernde Beschlussfassung erhält der Antragsteller das 
Wort zur Begründung. 
 

2. Nicht rechtzeitig eingereichte Anträge oder erst während der Sitzung gestellte Anträ-
ge, die Ermittlungen und Überprüfungen, die Beiziehung von Akten oder die Befra-
gung nicht anwesender Personen erforderlich machen, werden bis zur nächsten Ver-
sammlung zurückgestellt. 
 

3. Zur Geschäftsordnung muss der Vorsitzende dem Antragsteller das Wort unverzüg-
lich außerhalb der Reihenfolge der Wortmeldungen erteilen, höchstens jedoch drei-
mal einen Redner zum selben Gegenstand. Die Ausführungen dürfen sich nur auf die 
geschäftsmäßige Behandlung des zur Beratung stehenden Gegenstandes beziehen. 
Bei Verstößen dagegen soll ihm das Wort vom Vorsitzenden entzogen werden. Die 
Redezeit soll dabei 3 Minuten je Wortmeldung nicht überschreiten. 

 
§ 15 Unterbrechung und Aufhebung der Sitzung 

 
1. Der Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder ganz aufheben, wenn in der Ta-

gung störende Unruhe entsteht. Kann er sich kein Gehör verschaffen, so verlässt er 
seinen Sitz. Die Sitzung ist dann für 15 Minuten unterbrochen. 
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2. Wer im Zuschauerraum oder im Bereich für die Öffentlichkeit (Zuschauerbereich) Bei-
fall oder Missbilligung äußert oder die Ordnung verletzt oder ohne Zustimmung des 
Vorsitzenden der Verbandsversammlung Aufzeichnungen auf Bild- oder Tonträger 
vornimmt, muss auf Anweisung des Vorsitzenden den Saal unverzüglich verlassen. 
Der Vorsitzende kann den Störer zuvor ermahnen. 
 

3. Der Vorsitzende der Verbandsversammlung kann den Zuschauerraum wegen stö-
render Unruhe räumen lassen. 
 

4. Der Vorsitzende kann einen Mitgliedsvertreter und andere an der Versammlung teil-
nehmende Personen zur Ordnung rufen, wenn sein Verhalten den ordnungsgemäßen 
Ablauf der Sitzung stört. Nach dreimaligem Ordnungsruf könnender Mitgliedsvertreter 
oder andere an der Versammlung teilnehmende Personen durch den Vorsitzenden 
des Raumes verwiesen werden. Auf Antrag eines Mitgliedsvertreters oder auf Vor-
schlag des Vorsitzenden kann die Sitzung unterbrochen werden. 
 

5. Ist ein Redner dreimal in derselben Rede „zur Sache“ oder „zur Ordnung“ gerufen 
und beim zweiten Mal auf die Folgen des dritten Rufes hingewiesen worden, so ent-
zieht ihm der Vorsitzende das Wort. 
 
 

§ 16 Vertagung 
 
Vor Erledigung der Tagesordnung kann die Sitzung nur vertagt werden, wenn es die Ver-
bandsversammlung auf Vorschlag des Vorsitzenden oder auf Antrag eines Mitgliedsvertre-
ters beschließt. 
 
 

§ 17Abstimmung 
 

1. Über jede Vorlage und jeden Antrag ist nach dem Schluss der Beratung gesondert 
abzustimmen. Für die Beschlussfähigkeit sind die in der Sitzung vertretenen Stimmen 
maßgebend. 
 

2. Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der nachstehenden 
Reihenfolge abgestimmt: 

1) Anträge zur Geschäftsordnung, 
2) Änderungsanträge 
3) Zusatzanträge 
4) Beschlüsse von Ausschüssen zum Beratungsgegenstand, 
5) weitergehende Anträge. 

 
Im Übrigen ist über den inhaltlich weitergehenden Antrag zuerst abzustimmen. Ge-
hen die Anträge gleich weit, so ist über den älteren Antrag zuerst abzustimmen. Be-
stehen Zweifel darüber, welcher Antrag zuerst abzustimmen ist, so entscheidet der 
Vorsitzende der Verbandsversammlung im Einvernehmen mit dem Verbandsvorste-
her. 

 
3. Vor jeder Abstimmung hat der Vorsitzende die Frage, über die abgestimmt werden 

soll, so zu formulieren, dass sie mit "Ja" oder "Nein" beantwortet werden kann. 
4. Es wird grundsätzlich offen durch Handaufheben abgestimmt. Auf Verlangen von 

mindestens 2 Mitgliedern der Verbandsversammlung ist namentlich abzustimmen. 
Auf Antrag von mindestens 1/5 der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Verbands-
versammlung ist geheim abzustimmen. Wird eine geheime Abstimmung verlangt, hat 
diese Vorrang vor der namentlichen Abstimmung. 
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5. Die Stimmen eines Verbandsmitgliedes können nur einheitlich abgegeben werden. 
Wird dies nicht erreicht, ist die Stimme ungültig. 

 
6. Bei der offenen Abstimmung stellt der Vorsitzende der Verbandsversammlung die 

satzungsmäßige Anzahl der Stimmen fest, die 
a. dem Antrag zustimmen, 
b. den Antrag ablehnen, 
c. sich der Stimme enthalten. 

 
Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Enthaltungen werden nicht berück-
sichtigt. Wird das Abstimmungsergebnis sofort nach der Abstimmung angezweifelt, 
muss die offene Abstimmung vor Behandlung des nächsten Tagesordnungspunktes 
wiederholt werden. 

 
7. Die Stimmen sind durch den Vorsitzenden der Verbandsversammlung zu zählen. Er 

kann sich eines Ausschusses bedienen, den er nach Vorschlägen aus der Mitte der 
Verbandsversammlung bestellt. Das Abstimmungsergebnis ist unmittelbar nach der 
Abstimmung bekannt zu geben und in der Niederschrift festzuhalten. 
 

8. Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung die 
Beratung und Abstimmung nicht nochmals aufgenommen werden. 
 
 

§ 18 Wahlen 
 

1. Wahlen erfolgen nach den Grundsätzen der §§ 39 bis 41 BbgKVerf und den Maßga-
ben der Verbandssatzung; sie werden geheim mit Stimmzettel vorgenommen. Ab-
weichungen davon können vor der jeweiligen Wahl einstimmig beschlossen werden. 
Die äußerlich gleichen Stimmzettel sind so vorzubereiten, dass jeder darauf benannte 
Kandidat durch ein Kreuz kenntlich gemacht werden kann. 
 

2. Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel 
1) nicht als amtlich ausgestellt erkennbar ist, 
2) keinen Stimmabgabevermerk enthält 
3) den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt oder 
4) einen Zusatz oder Vorbehalt enthält 

 
3. Die Stimmabgabe hat in einer Wahlkabine oder räumlich so abgegrenzt zu erfolgen, 

dass das Wahlgeheimnis gewahrt ist. 
 

4. Der Vorsitzende der Verbandsversammlung gibt das Ergebnis der Wahl bekannt. 
 
 

§ 19 Ausschüsse 
 

1. Über die Bildung, Besetzung und den Vorsitz von Ausschüssen beschließt die Ver-
bandsversammlung. Den Ausschüssen können Personen angehören, die nicht Mit-
gliedsvertreter der Verbandsversammlung sind. 
 

2. Auf die Sitzungen der Ausschüsse finden, soweit in besonderen Vorschriften dieser 
Geschäftsordnung nichts anderes bestimmt ist, Regelungen mit folgender Maßgabe 
Anwendung: 

a. Die Ausschüsse werden von ihrem Vorsitzenden, im Falle seiner Ver-
hinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. 
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b. Die Tagesordnung der Ausschusssitzung setzt der Vorsitzende des 
Ausschusses nach Benehmen mit seinem Stellvertreter fest. 

 
 

§ 20 Niederschrift 
 

1. Über jede Sitzung der Verbandsversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Der 
Vorsitzende der Verbandsversammlung und der Schriftführer sind für die Anfertigung 
der Niederschrift zuständig. Sie muss mindestens 

1) das Datum, die Zeit und den Ort der Sitzung, 
2) die Namen der Teilnehmer, 

- bei späterem Erscheinen oder vorzeitigem Verlassen mit dem Vermerk über 
die Zeit der Anwesenheit unter Angabe des Tagungsordnungspunktes, 

3) die Namen der Anwesenden, 
4) die Tagesordnung, gegliedert nach öffentlicher und nichtöffentlicher Sitzung, 
5) den Wortlaut der Anträge und Beschlüsse sowie 
6) die Ergebnisse der Abstimmungen und Wahlen nach der Anzahl der Ja- und 

Neinstimmen und der Stimmenthaltungen  
7) bei namentlicher Abstimmung die Stimmabgabe jedes einzelnen Mitgliedes 

der Verbandsversammlung 
 

enthalten.  
 

Jedes Mitglied der Verbandsversammlung kann verlangen, dass in der Niederschrift festgehal-
ten wird, wie er abgestimmt hat. Das gilt nicht bei geheimer Stimmabgabe. 
Die Niederschrift soll zudem eine gedrängte Wiedergabe des Verhandlungsverlaufs enthalten. 

 
2. Die Niederschrift ist nach Fertigstellung vom Schriftführer, vom Vorsitzenden der 

Verbandsversammlung und einem weiteren Mitglied der Verbandsversammlung zu 
unterzeichnen. 
 

3. Als Schriftführer kann eine Dienstkraft eingesetzt werden. 
 

4. Nichtöffentliche Audio- und Videomitschnitte (Aufzeichnungen) der Sitzungen der 
Verbandsversammlung sind zum Zweck der korrekten Fertigung der Niederschrift 
und zur internen Dokumentation zulässig. Auf die beabsichtigte Aufzeichnung ist zu 
Beginn der Versammlung hinzuweisen. Die Versammlung beschließt mit einfacher 
Mehrheit der satzungsmäßigen Stimmen über die Anfertigung der Aufzeichnung. Die 
Verwendung der Aufzeichnungen kann nur vom Vorsitzenden der Verbandsver-
sammlung gemeinsam mit dem Verbandsvorsteher auf schriftlichen Antrag gestattet 
werden. Die Verwendung ist unter Angabe von Datum, Ort, Zeit und Namen der be-
teiligten Personen zu protokollieren. Eine Herausgabe der Aufzeichnungen an Dritte 
sowie die öffentliche Bekanntmachung oder Verbreitung sind untersagt. 

 
 

§ 21 Geschäftsgang des Verbandsvorstandes 
 

1. Im Regelfall sollen vom Verbandsvorstand die Beschlussvorschläge für die Ver-
bandsversammlung beraten und vorbereitet werden. 
 

2. Auf die Arbeit des Verbandsvorstandes finden die Vorschriften über die Arbeit der 
Verbandsversammlung entsprechend Anwendung. 
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§ 22 Verschwiegenheitspflicht 
 

1. Die Mitgliedsvertreter und Bediensteten des Verbandes sowie die Vorstandsmitglie-
der haben über alle Verbandsangelegenheiten Stillschweigen zu bewahren, soweit 
dies der Natur der Sache nach erforderlich ist. 
 

2. Die in nichtöffentlicher Sitzung geführten Verhandlungen sind vertraulich. Über sie ist 
Verschwiegenheit zu bewahren, soweit nicht durch Beschluss der Verbandsver-
sammlung etwas anderes bestimmt ist. 
 

3. Stillschweigen ist im Besonderen über Personalangelegenheiten und Ähnliches zu 
bewahren. 
 

4. Bei Verstößen gegen die Verschwiegenheitspflicht trifft die Verbandsversammlung 
geeignete Maßnahmen. 
 
 

§ 23 Änderung der Geschäftsordnung 
 
Diese Geschäftsordnung kann nur mit der Mehrheit der satzungsmäßigen Stimmenanzahl 
geändert werden. 
 
 

§ 24 Inkrafttreten 
 
Diese Geschäftsordnung tritt am 01.01.2020 in Kraft.  
 
 
Bad Freienwalde, 04.12.2019   Bad Freienwalde, 04.12.2019 
 
 
Holger Horneffer      Ralf Lehmann 
Vorsitzender der      Verbandsvorsteher Verbandsversamm-
lung  
 
 
 
Bekanntmachung der 4. Änderungssatzung zur Satzung über den Anschluss 
an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grund-
stücke mit Wasser im Versorgungsgebiet des Trink- u nd Abwasserverbandes 
Oderbruch-Barnim -Wasserversorgungssatzung-  
 
Bekanntmachungsanordnung  
 
Hiermit ordne ich die Bekanntmachung der 4. Änderungssatzung zur Satzung über den An-
schluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke 
mit Wasser im Versorgungsgebiet des Trink- und Abwasserverbandes Oderbruch-Barnim –
Wasserversorgungssatzung– an. 
Die Überarbeitung und Neufassung ist auf Grund der Preisentwicklung im Bereich Neben-
kosten notwendig. 
 
 
Bad Freienwalde (Oder), den 04.12.2019 
 
 
Ralf Lehmann 
Verbandsvorsteher 
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4. Änderungssatzung zur Satzung über den Anschluss an die öffentliche Was-
serversorgungsanlage und die Versorgung der Grundst ücke mit Wasser im 
Versorgungsgebiet des Trink- und Abwasserverbandes Oderbruch-Barnim –
Wasserversorgungssatzung– 
 
Präambel 
 
Aufgrund der §§ 2, 3, 12 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07 S. 286), zuletzt geändert durch Art. 
1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19 Nr. 38), der §§ 1, 2, 4, 6 und 12 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. März 2004 (GVBl. I/04 S. 174), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19. 
Juni 2019 (GVBl. I/19 Nr. 36), der §§ 10 und 12 des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14 Nr. 32), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19 Nr. 38) sowie des § 6 
der Verbandssatzung des Trink- und Abwasserverbandes Oderbruch-Barnim in der Fassung 
der 6. Änderungssatzung vom 08.12.2010, zuletzt geändert durch die 12. Änderungssatzung 
zur Verbandssatzung vom 10.12.2015, hat die Verbandsversammlung des Trink- und Ab-
wasserverbandes Oderbruch-Barnim auf ihrer Sitzung am 04.12.2019 die folgende 4. Ände-
rungssatzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Ver-
sorgung der Grundstücke mit Wasser im Versorgungsgebiet - Wasserversorgungssatzung - 
beschlossen:   
 
 

Artikel 1 
Änderung der Wasserversorgungssatzung – Anlage A 
 
 

Die Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Ver-
sorgung der Grundstücke mit Wasser im Versorgungsgebiet des Trink- und Abwasserver-
bandes Oderbruch-Barnim - Wasserversorgungssatzung – vom 25.05.2011, zuletzt geändert 
durch die 3. Änderung zur Satzung vom 03.06.2015, wird wie folgt geändert: 
 
 
Anlage A zur Wasserversorgungssatzung wird wie folgt neu gefasst: 
 
 
„Anlage A zur Wasserversorgungssatzung 
 
Ergänzende Bestimmungen des Trink- und Abwasserverbandes Oderbruch-Barnim zur 
Wasserversorgungssatzung vom 25.05.2011  -  Entgelte   -   
 
1. Preise für Wasserlieferung 
 
Das gelieferte Wasser wird nach Kubikmetern berechnet, daneben wird ein Grundpreis für 
den Trinkwasserhausanschluss erhoben, der sich nach der jeweiligen Zählergröße richtet. 
 
1.1.  Allgemeiner Wasserpreis 
 
 je Kubikmeter   €       1,38 
 
1.2.   Grundpreis pro Jahr und Zählergröße (Nenndurchfluss nach MID*)  
 [* Europäische Messgeräte-Richtlinie (Measuring Instruments Directive] 
 
 Zähler-   Nenndurch-      Zählergröße   Dauerdurch-     
 größe   flussmenge        nach MID (*)   flussmengen Grundpreis    Grundpreis 
 bis   m³/h              m³/h  pro Tag pro Jahr 
 Qn 2,5       2,5          entspricht Q3     4  0,16 €    60,00 €  
 Qn 6          6      entspricht Q3   10  0,55 €  200,75 €  
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 Qn 10        10      entspricht Q3   16  0,75 €  273,75 €  
 Qn 15        15      entspricht Q3   25  0,95 €  346,75 €  
 Qn 25        25      entspricht Q3   40  1,15 €  419,75 €  
 Qn 40        40      entspricht Q3   63  1,55 €  565,75 €  
 Qn 60        60      entspricht Q3 100  1,75 €  638,75 €  
 Qn100      100      entspricht Q3 160  2,10 €  766,50 €  
 Qn150      150        entspricht Q3 250  2,55 €  930,75 €  
 
1.3. Standrohre und Bauwasser 
 
Die Wasserentnahme mittels Standrohr ist beim Verband auf einem gesonderten Formular 
zu beantragen. Für die vorübergehende Wasserentnahme durch Standrohre werden erho-
ben: 
 
     Standrohr Bauwasserzähler Bauwasserkasten 
 Auf- und Abbau €     46,00    46,00    58,00 
 Mietzins pro Tag €        2,20      0,48      0,64 
 Wasserpreis je m³ €        1,38      1,38      1,38 
 Kaution  € 200,00  200,00   200,00 
 Bearbeitungskosten €   16,00    16,00     16,00 
 Kopfloch bei Bedarf €     -      -     97,00 
 
Die Nutzung des Bauwasseranschlusses ist, soweit nicht anders vereinbart, auf 12 Monate 
begrenzt. 
 
 
2. Baukostenzuschüsse und Kostenerstattung für Hausanschlüsse 
 
2.1. Der Anschlussnehmer hat gem. § 9 AVB Wasser V bei Anschluss an die Verteilungsan-
lagen des Verbandes oder einer wesentlichen Erhöhung seiner Leistungsanforderungen ei-
nen verlorenen Zuschuss gemäß den nachfolgenden Bestimmungen an den Verband zu 
zahlen. 
 
Das gilt auch für den Ersatz der Verteilungsanlagen durch Neubau, wenn dadurch eine we-
sentliche technisch qualitative Verbesserung der Versorgungssysteme erreicht wird. 
 
2.2. Der Baukostenzuschuss nach § 9 AVB Wasser V wird in Abhängigkeit von der Nennwei-
te der Hausanschlussleitung und der Anzahl der zu versorgenden wirtschaftlichen Einheiten 
erhoben. 
 
Der Baukostenzuschuss beträgt für: 
 
 Anschlussnennweite    25 mm (1“)  €   410,00 
 Anschlussnennweite    32 mm (1 ¼“) €   490,00 
 Anschlussnennweite    40 mm (1 ½“) €   570,00 
 Anschlussnennweite    50 mm (2“)  € 1.180,00 
 Anschlussnennweite    80 mm (3“)  € 4.000,00 
 Anschlussnennweite  100 mm (4“)  € 5.020,00 
 Anschlussnennweite  150 mm (6“)  € 6.040,00 
 Anschlussnennweite über 150 mm   € 7.570,00 
 
2.3. Der Anschlussnehmer hat gemäß § 10 AVB Wasser V grundsätzlich die Kosten für die 
Herstellung, Veränderung und Beseitigung der Grundstücksanschlüsse dem Verband in der 
tatsächlichen Höhe zu erstatten. 
 
2.4. Die Anschlusskosten für die Herstellung der Hausanschlüsse werden für die Anschlüsse 
bis 40 mm Nennweite auf der Grundlage der durchschnittlichen Anschlusskosten im Versor-
gungsgebiet des Verbandes pauschaliert. 
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2.5. Für die Herstellung der Anschlussleitung von der Hauptleitung bis einschließlich der 
Wasserzählergarnitur wird berechnet: 
 
(1) Herstellungskosten für den Hausanschluss  
 
 Anschlussnennweite bis DN 40 bis 5 m Rohrverlegung € 1.135,00 
 Anschlussnennweite bis DN 50 bis 5 m Rohrverlegung € 1.216,00 
                                               für jeden weiteren Meter Erdarbeiten €      65,00 
                                für jeden weiteren Meter Rohrverlegung €      15,00  
 
(2) Lieferung und Einbau der Wasserzählergarnitur 
 
Wasserzählereinbaugarnitur bis Qn 2,5  entspricht MID - Q 3 (4 m³/h)  €     99,00 
Wasserzählereinbaugarnitur bis Qn 6     entspricht MID - Q 3 (10 m³/h)   €   180,00 
Wasserzählereinbaugarnitur bis Qn 10   entspricht MID - Q 3 (16 m³/h)   €   355,00 
 
2.6. Werden ausnahmsweise auf Veranlassung des Abnehmers Wasserzähler außerhalb 
des üblichen Zählerwechsels unbegründet ein- oder ausgebaut, so werden die Kosten in der 
tatsächlichen Höhe gegenüber dem Veranlasser berechnet.  
 
 
3.  Einzeldienstleistungen 
 
3.1. Mahnverfahren / Kassierungsbemühung 
 
Anfallende Mahnungen und Inkassokosten sind durch den Kunden zu erstatten. 
 
 Mahnung        €        5,00 
 Kassierungsbemühung      €       23,11 
 
3.2.  Verzugszinsen 
 
Der Verband berechnet dem Kunden Verzugszinsen in Höhe von 8 % p. a. über dem Basis-
zins gem. § 247 BGB. 
 
3.3. Unterbrechung und Wiederherstellung der Wasserversorgung  
        (bis 10 km)        €    103,92 
3.4. Unterbrechung und Wiederherstellung der Wasserversorgung 
         (bis 20 km)        €    146,73 
 
3.5. Bei Stilllegung eines Hausanschlusses zur Gefahrabwendung auf Veranlassung des 
Kunden oder des Verbandes werden dem Grundstückseigentümer die tatsächlich entste-
henden Kosten für die erforderlichen Leistungen in Rechnung gestellt. 
 
3.6. Bei Wiederinbetriebnahme nach Stilllegung eines Hausanschlusses zur Gefahrenab-
wendung auf Veranlassung des Kunden oder des Verbandes werden dem Grundstückeigen-
tümer die tatsächlich entstehenden Kosten für die erforderlichen Leistungen in Rechnung 
gestellt. 
 
3.7. Wechselung frostgeschädigter Wasserzähler 
 
 bis Zählergröße Qn 2,5     entspricht MID - Q 3 (4 m³/h)      €     104,00  
 bis Zählergröße Qn   6      entspricht MID - Q 3 (10 m³/h     €     121,00  
 bis Zählergröße Qn 10      entspricht MID - Q 3 (bis 16 m³/h) €     154,00 
 ab Zählergröße  Qn 15      entspricht MID - Q3 (bis 25 m³/h) €   nach Aufwand 
 
3.8. Wechselung eines Wasserzählers zum Zwecke der Zählerprüfung im Kundenauftrag 

bei Negativbefund 
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Zählerwechsel zur Zählerprüfung    

 (bis 10 km Anfahrtsweg zum Kunden)    €      55,00 
 Zählerwechsel zur Zählerprüfung  
 (bis 20 km Anfahrtsweg zum Kunden)    €      81,00 
 Zählerwechsel eines Umlaufzählers zur Prüfung  
 (bis 10 km Anfahrtsweg zum Kunden)     €      89,00 
 Zählerwechsel eines Umlaufzählers zur Prüfung 
 (bis 20 km Anfahrtsweg zum Kunden)    €    132,00 
 
Zusätzlich zu den Zählerwechselkosten trägt der Kunde bei Negativbefund die Kosten der 
externen Zählerüberprüfung. 
 
 
4.  Sonderleistungen 
 
Für Schäden, die an Anlagen der Trinkwasserversorgung des Verbandes verursacht werden, 
haftet der Verursacher in voller Höhe des entstandenen Schadens. Leistungen für die erfor-
derlich werdende Schadensbeseitigung werden wie folgt in Rechnung gestellt: 
 
Personalkosten  
 Stundensatz für Arbeiter       €      34,00 
 Stundensatz für Meister/Ingenieure     €      49,00  
Kosten für den Einsatz von Fahrzeugen 
 Transportkosten pauschal      €      23,00 
 je gefahrene km Nutzfahrzeuge     €        0,90 
 je Stand - Stunde Nutzfahrzeuge     €        5,60 
 je gefahrene km PKW      €        0,75 
 
Material wird mit dem Einkaufspreis in Rechnung gestellt. 
 
4.1. Sonstige Bauleistungen 
 
Sonstige Bauleistungen gemäß § 10 AVB Wasser V werden nach den tatsächlich entstehen-
den Kosten in Rechnung gestellt. 
 
 
5.  Umsatzsteuer 
 
Auf alle Entgelte (außer Position: Mahnung) wird die gesetzliche Umsatzsteuer mit dem je-
weils gültigen Steuersatz zzgl. zu den jeweiligen Entgelten berechnet und in der Rechnung 
gesondert ausgewiesen.“ 
 
 
Artikel 2 
Inkrafttreten 
 
Die 4. Änderungssatzung zur Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversor-
gungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser im Versorgungsgebiet des  
Trink- und Abwasserverbandes Oderbruch-Barnim – Wasserversorgungssatzung – tritt mit 
Wirkung vom  01.01.2020  in Kraft.  
 
 
Bad Freienwalde (Oder), den 04.12.2019 
 
 
Horneffer       Lehmann    
Vorsitzender d. Verbandsversammlung   Verbandsvorsteher   
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Bekanntmachung der 8. Änderung der Satzung über die  Erhebung von Gebüh-
ren für die Schmutzwasserableitung und –behandlung des Trink- und Abwas-
serverbandes Oderbruch-Barnim -Gebührensatzung-  
 
Bekanntmachungsanordnung  
 
Hiermit ordne ich die Bekanntmachung der 8. Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Schmutzwasserableitung und –behandlung des Trink- und Abwasserver-
bandes Oderbruch-Barnim -Gebührensatzung- an.  
Es wurde die Kosten für eine außerplanmäßige Entsorgung in der dezentralen Schmutzwas-
serentsorgung sowie für eine Entleerung, Abfuhr und Beseitigung nicht separierten Schlam-
mes aus Kleinkläranlagen angepasst. 
 
Bad Freienwalde (Oder), den 04.12.2019 
 
 
Ralf Lehmann 
Verbandsvorsteher 
 
 
 
8. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebüh ren für die Schmutz-
wasserableitung und –behandlung des Trink- und Abwa sserverbandes 
Oderbruch-Barnim - Gebührensatzung  
 
Präambel 
 
Aufgrund der §§ 2, 3, 12 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07 S. 286), zuletzt geändert durch Art. 
1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19 Nr. 38), der §§ 1, 2, 4, 6 und 12 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. März 2004 (GVBl. I/04 S. 174), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19. 
Juni 2019 (GVBl. I/19 Nr. 36), der §§ 10 und 12 des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14 Nr. 32), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19 Nr. 38) sowie des § 6 
der Verbandssatzung des Trink- und Abwasserverbandes Oderbruch-Barnim in der Fassung 
der 6. Änderungssatzung vom 08.12.2010, zuletzt geändert durch die 12. Änderungssatzung 
zur Verbandssatzung vom 10.12.2015, hat die Verbandsversammlung des Trink- und Ab-
wasserverbandes Oderbruch-Barnim auf ihrer Sitzung am 04.12.2019 die folgende 8. Ände-
rung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Schmutzwasserableitung und -
behandlung des Trink- und Abwasserverbandes Oderbruch-Barnim – Gebührensatzung – 
beschlossen:  
 
 
Artikel I 
 
§ 7 Gebührenmaßstab Absatz 9 wird wie folgt neu gefasst: 
 
 „(9) Hat der Kunde die Notwendigkeit der Entleerung beim Entsorgungsunternehmen 
 gemäß § 4 Abs. 3 nicht rechtzeitig angezeigt und wird dadurch eine außerplanmäßige 
 Entsorgung notwendig, sind neben der Schmutzwassergebühr für den Aufwand fol
 gende Kosten zu erstatten:   
  Montag bis Freitag nach 16 Uhr  € 66,00;  
  Samstag, Sonntag, Feiertage   € 76,00.   
 
Gegenüber dem Kunden erfolgt die Abrechnung mit einem gesonderten Gebührenbescheid, 
der 14 Tage nach Bekanntgabe fällig wird.“ 
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§ 9 Gebührensatz für die Schlammentsorgung aus Kleinkläranlagen Absatz 2 wird wie folgt 
neu gefasst: 
 
 „(2) Für eine Entleerung, Abfuhr und Beseitigung des nicht separierten Schlammes 
 aus Kleinkläranlagen erhebt der Verband folgende Gebühren: 
 
 Entschlammung Grundstückskläreinrichtung je Einsatz  € 68,00 
 Entleerung, Abfuhr und Beseitigung      € 22,19 pro m³ 
 Zuschlag für Schlauchlängen gemäß § 8 Abs.3. 
 
Die Schlammmenge aus Kleinkläranlagen wird nach dem tatsächlichen Anfall bemessen und 
die Gebühr wird 14 Tage nach Bekanntgabe des Bescheides zur Zahlung fällig.“ 
 
 
Artikel II 
 
§ 19 In-Kraft-Treten 
 
Die 8. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Schmutzwasserablei-
tung und –behandlung des Trink- und Abwasserverbandes Oderbruch-Barnim  
-Gebührensatzung- tritt zum 01.01.2020 in Kraft. 
 
Bad Freienwalde, den 04.12.2019 
 
 
 
Horneffer     Lehmann 
Vorsitzender der Verbandsversammlung Verbandsvorsteher 
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